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Seite 4 Erwägungsgrund 7 letzter Satz  

Statt: 

"Die Union sollte zum selben Zeitpunkt eine einseitigen Erklärung dahingehend abgeben, 

dass sie gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt unter Berücksichtigung der bei der 

Anwendung des Übereinkommens gewonnenen Erfahrungen erneut bewerten wird, ob es 

notwendig ist, ihre Erklärung nach Artikel 21 aufrechtzuerhalten." 

muss es heißen:  

"Die Union sollte zum selben Zeitpunkt eine einseitige Erklärung dahingehend abgeben, 

dass sie gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt unter Berücksichtigung der bei der 

Anwendung des Übereinkommens gewonnenen Erfahrungen erneut bewerten wird, ob es 

notwendig ist, ihre Erklärung nach Artikel 21 aufrechtzuerhalten." 
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